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 Veröffentlicht am 21.09.1988

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

ABGB §425;

ABGB §426;

WaffG 1986 §39 Abs1;

Rechtssatz

Aus der Bestätigung über eine "Anzahlung für den Kauf eines Jagdgewehres" ist nicht zu entnehmen, dass bereits ein

Eigentumsübergang an die Käuferin ohne Übergabe des Kaufgegenstandes zustande gekommen ist.
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